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Das Infoblatt stellt die Möglichkeit der Anlage und Bewirtschaftung von               
Agroforstsystemen als produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme vor.  
Es bietet einen kompakten Überblick über eine multifunktionale Flächennutzung 
im gemeinsamen Interesse von Naturschutz und Landwirtschaft.  
Nutzen Sie dieses Wissen als Grundlage, um diesen innovativen und kooperativen 
Landnutzungsansatz zu erproben.  
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Liebe Leserinnen und Leser,  

dieses Infoblatt ist in Kooperation zwischen 
dem vom DeFAF e.V. koordinierten Projekt  
MODEMA und dem DeFAF-Fachbereich Recht 
und Verwaltung entstanden. Die Autoren ha-
ben sich nach bestem Wissen und Gewissen 
bemüht, qualitativ hochwertige Informationen 
zur Verfügung zu stellen, übernehmen jedoch 
keine Garantie für die Richtigkeit oder Ver-
wendbarkeit der Daten und haften nicht für et-
waige Fehler oder Auslassungen. 

 

 

Die Förderung des MODEMA Vorhabens erfolgt aus Mit-
teln des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernäh-
rung und Heimat (BMLEH) aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft er-
folgt über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 
e.V. (FNR) im Rahmen des Förderprogramms „Nachhaltige 
Erneuerbare Ressourcen“. 
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Zur Finanzierung von Agroforstsystemen (AFS) gibt es eine Bandbreite von Optionen, von 
der Investitionsförderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Ag-
rarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) in einigen Bundesländern, über die Ökorege-
lung 3, bis zur Förderung durch private Akteure. In diesem Infoblatt wird als weitere Op-
tion die Anlage und Bewirtschaftung als produktionsintegrierte Kompensationsmaß-
nahme vorgestellt. 

 

Nach den §§ 13 und 15 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in der derzeitig gülti-
gen Fassung müssen unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft kompensiert wer-
den, indem die Beeinträchtigungen der Funktionen des Naturhaushalts ausgeglichen 
oder im gleichen Naturraum ersetzt werden. Dies erfolgt über Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen, zusammenfassend als Kompensationsmaßnahmen bezeichnet.  

 

Der Flächenbedarf für Bauprojekte einerseits und Kompensationsmaßnahmen anderer-
seits ist hoch und führt häufig zur doppelten Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutz-
flächen1. Der Flächenverbrauch kann mithilfe von produktionsintegrierter Kompensation 
(PIK, auch BIK, PIN) reduziert werden. Landwirtinnen und Landwirte passen auf ihren Flä-
chen die landwirtschaftliche Nutzung so an, dass der Naturhaushalt aufgewertet wird. 
Landwirtschaft und Naturschutz profitieren von dieser Kooperation, bei der die gleiche 
Fläche Erträge und Naturschutzleistungen erbringt.  

 

Agroforstsysteme (AFS) sollten Teil der gängigen Praxis der PIK-Maßnahmen werden, 
denn AFS sind ein anpassbares, multifunktionales Instrument zum Schutz von Boden, 
Wasser und Klima, erhöhen die Struktur- und Artenvielfalt in der Agrarlandschaft und 
können das Landschaftsbild aufwerten2. Die Etablierung und Pflege der Maßnahme ge-
lingt durch das Nutzungsinteresse des Betriebes3. Die Umsetzung als PIK adressiert zu-
dem Hürden für die Verbreitung von AFS, die bei der Finanzierung und rechtlichen Absi-
cherung bestehen4.  

 

PIK-Arbeitshilfen gibt es in den Bundesländern Bayern, Brandenburg, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen (Anwendungsbereich Straßenbau), Rheinland-Pfalz und 
Thüringen. Maßnahmen mit Gehölzen im Kurzumtrieb sind in Bayern und Thüringen vor-
gesehen, in Baden-Württemberg Wertholzbestände auf Grünland.  

 

Nach dem BNatSchG ist es bundesweit möglich, AFS als Kompensationsmaßnahme an-
zulegen, wenn diese die beeinträchtigten Funktionen gleichartig oder gleichwertig wie-
derherstellen. Bundesrechtlich gesehen können Ausgestaltung und Artenwahl frei erfol-
gen, solange sie den Zielen des Naturschutzes vor Ort (ggf. Schutzgebietskulissen) nicht 
widersprechen. Wichtig ist die enge Zusammenarbeit zwischen der Unteren Naturschutz-
behörde und dem Betrieb. Die Einbeziehung eines Maßnahmenträgers mit PIK-Erfahrung 
(z.B. Kulturlandstiftungen, Landgesellschaften, Landschaftspflegeverbänden, anerkann-
ten Naturschutzverbänden und Flächenagenturen) ist zu empfehlen 
  

https://agroforst-info.de/wp-content/uploads/2025/12/Infoblatt-Nr.3-Finanzierung_Version4-29.12.25.pdf
https://www.lfu.bayern.de/publikationen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_nat_00321
https://www.tll.de/www/daten/agraroekologie/kulturlandschaft/pik_massnahmenvorschlaege.pdf
https://www.fona-ramona.de/wissenspool/download/agrarlandschaft/PiK_Leitfaden.pdf
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Folgende rechtliche Fragestellungen sollten von der Unteren Naturschutzbehörde zu-
gunsten des landwirtschaftlichen Betriebes berücksichtigt werden, um die Anlage von 
Agroforstsystemen zu fördern. Diese Auslegung geltenden Rechts ist eine Empfehlung 
des DeFAF e.V.: 

• Ein PIK-AFS ist eine Bewirtschaftungsmaßnahme (s. § 15, Abs. 3, BNatSchG). Der 
Hauptzweck des Anbaus ist also die landwirtschaftliche Verwertungsabsicht. 

• AFS sind Teil der landwirtschaftlichen Nutzung als Grünland oder Ackerland, der land-
wirtschaftsrechtliche Status als Acker- oder Grünland bleibt damit auf den Gehölzflä-
chen erhalten. Um die Anlage von Agroforstsystemen für die landwirtschaftlichen Be-
triebe attraktiv zu gestalten, sollte sichergestellt sein, dass die Gehölzstreifen später 
nicht als gesetzlich geschützte Biotope eingestuft werden oder unter den Geltungs-
bereich von Gehölzschutzverordnungen fallen. Bundesweite Richtlinien dazu werden 
zurzeit mit dem Bund-Länder-Leitfaden zur naturschutzrechlichen Einordnung von 
produktionsorientierten Agroforstsystemen erarbeitet.   

• Für die Dauer der Maßnahme (für nichtstaatliche Verursacher üblicherweise 25 Jahre) 
ist der Bewirtschafter vertraglich verpflichtet, das AFS zu pflegen und zu entwickeln. 
Bei zeitlich begrenzten Eingriffen darf er nach Ablauf der Kompensationsbindung das 
System nach eigenem Ermessen entfernen.  

• Die langfristige Flächensicherung erfolgt mit dem Flächenbesitzer, z.B. durch Grund-
bucheintrag oder langfristigen Pachtvertrag. 

• Bei Flächen in Schutzgebieten: Frühzeitige Prüfung der Anlage und Nutzung auf Kon-
flikte mit deren Zielen. 

 
Die Entwicklung von AFS als Kompensationsmaßnahmen kann jederzeit lokal erprobt 
werden. Wir nehmen gern Hinweise von und zu interessierten Akteuren entgegen. Mehr 
Informationen zum Thema finden Sie unter agroforst-info.de/pik.  
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Der Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft  

Sie interessieren sich für die Agroforstwirtschaft, haben aber noch Fragen dazu? 

Sprechen Sie uns gerne an. 

Der DeFAF e.V. ist zentraler Ansprechpartner für alle Fra-
gen zur Agroforstwirtschaft in Deutschland. Der Verband 
setzt sich dafür ein, dass diese Form der nachhaltigen 
Landnutzung stärker verbreitet wird. Ziel ist es, Landwir-
tinnen und Landwirte, Akteure aus der Ernährungswirt-
schaft, Politik und Verwaltung, dem Naturschutz sowie 
weitere Interessierte besser miteinander zu vernetzen. 

Denn nur gemeinsam lassen sich praktikable und zu-
kunftsfähige Lösungen für die Landwirtschaft entwickeln. 

Im gemeinnützigen DeFAF e.V. arbeiten viele Mitglieder 
ehrenamtlich in verschiedenen Fachbereichen – von Bera-
tung und Bildung bis hin zu ökonomischen, ökologischen 
und rechtlichen Fragestellungen. Haben Sie Fragen oder 
Ideen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
www.agroforst-info.de 

 

https://agroforst-info.de/pik/

